
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 
AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 8 der 
Hauptversammlung am 6. August 2024 

Damit die Gesellschaft flexibel ist, eigene Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu 
erwerben und – auch unter Ausschluss des Bezugsrechts – zu verwenden, soll eine 
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien geschaffen werden. 

Unter Tagesordnungspunkt 8 soll der Vorstand daher gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG für 
einen Zeitraum von fünf Jahren bis zum 5. August 2029 ermächtigt werden, eigene 
Aktien im Umfang von bis zu 10 Prozent des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 
Ermächtigung bestehenden Grundkapitals oder – falls dieser Wert geringer ist – des im 
Zeitpunkt der Ausübung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Auf die erworbenen 
Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft 
befinden oder ihr nach den §§ 71d und 71e AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
mehr als 10 % des jeweiligen Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum 
Handel in eigenen Aktien genutzt werden. Die Vorgaben in § 71 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
AktG sind zu beachten. Die Ermächtigung soll durch die Gesellschaft oder ihre 
Konzerngesellschaften im Sinne von § 18 AktG oder für ihre oder deren Rechnung durch 
Dritte ausgeübt werden können. Darüber hinaus soll die Ermächtigung unter Beachtung 
der gesetzlichen Voraussetzungen zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck ausgeübt 
werden können. Bei der Laufzeit der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien soll von 
der gesetzlichen Regelung Gebrauch gemacht werden, die eine Dauer von bis zu fünf 
Jahren ermöglicht. 

Um der Gesellschaft die nötige Flexibilität einzuräumen, sollen die eigenen Aktien 
sowohl über die Börse als auch mittels eines an alle Aktionäre der Gesellschaft 
gerichteten Kaufangebots als auch mittels eines öffentlichen Angebots auf Tausch 
gegen Aktien eines im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsennotierten Unternehmens 
erworben werden können. Erfolgt der Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot an alle 
Aktionäre, können (i) ein Angebot der Gesellschaft veröffentlicht oder (ii) die Aktionäre 
zur Abgabe von Angeboten öffentlich aufgefordert werden. 

Übersteigt im Fall eines Kaufangebots an alle Aktionäre die zum festgesetzten Preis 
angebotene Menge die von der Gesellschaft nachgefragte Anzahl an Aktien, erfolgt die 
Annahme im Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten). Die Möglichkeit zur 
Rundung dient der Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien. Insoweit kann die 
Anzahl der von einzelnen andienenden Aktionären zu erwerbenden Aktien so gerundet 
werden, wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 
darzustellen. Außerdem soll es möglich sein, eine bevorrechtigte Annahme geringer 
Stückzahlen (bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär) vorzusehen. Diese 
Möglichkeit dient insbesondere der Vermeidung kleinerer, in der Regel unwirtschaftlicher 
Restbestände. Das Kaufangebot kann weitere Bedingungen festlegen. 



Bei einem Erwerb über ein öffentliches Angebot auf Tausch von Aktien der Gesellschaft 
gegen Aktien eines im Sinne von § 3 Abs. 2 AktG börsennotierten Unternehmens kann 
ein bestimmtes Tauschverhältnis festgelegt oder auch im Wege des Auktionsverfahrens 
bestimmt werden. Dabei kann eine Barleistung als weitere, den angebotenen Tausch 
ergänzende Kaufpreiszahlung oder zur Abgeltung von Spitzenbeträgen erfolgen. 
Darüber hinaus bestehen die gleichen Möglichkeiten zur Repartierung im Fall einer 
Überzeichnung des Tauschangebots und zur Vorsehung der bevorrechtigten Annahme 
geringer Stückzahlen wie im Fall eines Kaufangebots. 

Die erworbenen eigenen Aktien sollen unter anderem über die Börse oder durch ein 
Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden können. Auf diese Weise wird bei 
der Wiederveräußerung der Aktien dem Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre 
(§ 53a AktG) genügt. Soweit die Aktien durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert 
werden, soll der Vorstand ermächtigt werden, das Bezugsrecht der Aktionäre für 
Spitzenbeträge auszuschließen. Dies dient dazu, ein technisch durchführbares 
Bezugsverhältnis darzustellen. Der Wert der Spitzenbeträge ist je Aktionär in der Regel 
gering, weshalb der mögliche Verwässerungseffekt ebenfalls als gering anzusehen ist. 
Demgegenüber ist der Aufwand ohne einen solchen Ausschluss deutlich höher, was 
zusätzliche Kosten verursacht. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 
ausgeschlossenen neuen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 
sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 

Darüber hinaus sollen die eigenen Aktien zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken, 
insbesondere auch zu den folgenden, verwendet werden können: 

(1) Die Gesellschaft soll die gemäß dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien 
auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können (§ 71 
Abs. 1 Nr. 8 Satz 6 AktG). Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht dabei 
entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG vor, dass der Vorstand die Aktien auch 
ohne Kapitalherabsetzung einziehen kann. Durch Einziehung der Aktien ohne 
Kapitalherabsetzung erhöht sich der anteilige Betrag der übrigen Aktien am 
Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand wird insoweit ermächtigt, die 
Satzung hinsichtlich der sich verändernden Anzahl der Aktien anzupassen. 

(2) Die Gesellschaft soll auch in der Lage sein, die gemäß dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien zur Verfügung zu haben, um diese unter Ausschluss 
des Bezugsrechts als Gegenleistung im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim (auch mittelbaren) Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, Betriebsteilen, Anteilen an 
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen gewähren zu können. 
Eigene Aktien sind als Akquisitionswährung ein wichtiges Instrument. Der 
internationale Wettbewerb und die Globalisierung der Wirtschaft verlangen 
oftmals diese Form der Gegenleistung. Für die Gesellschaft können sie zudem 
eine günstige Finanzierungsmöglichkeit darstellen. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft die Möglichkeit einräumen, sich bietende 



Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, Betrieben, 
Betriebsteilen oder Anteilen an Unternehmen, bei denen die Gegenleistung ganz 
oder teilweise in Aktien besteht, schnell und flexibel sowohl national als auch auf 
den internationalen Märkten ausnutzen zu können, insbesondere ohne die 
zeitaufwendige Durchführung einer Hauptversammlung und gegebenenfalls 
auch unter Wahrung der Vertraulichkeit. Die Verwendung eigener Aktien für 
Akquisitionen hat für die Altaktionäre zudem den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im 
Vergleich zu der Situation vor Erwerb der eigenen Aktien durch die Gesellschaft 
nicht verwässert wird.  

(3) Die Ermächtigung bietet ferner die Möglichkeit, eigene Aktien unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre auch an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit ihr 
verbundener Unternehmen, einschließlich Organmitglieder verbundener 
Unternehmen, auszugeben und zur Bedienung von Rechten auf den Erwerb oder 
Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft zu verwenden, die Mitarbeitern 
der Gesellschaft oder mit ihr verbundener Unternehmen sowie Organmitgliedern 
verbundener Unternehmen eingeräumt wurden oder werden. Hierdurch soll die 
Möglichkeit geschaffen werden, den jeweiligen Begünstigten – auch ohne 
Ausnutzung eines bedingten Kapitals – im Rahmen etwaiger 
Aktienoptionsprogramme Aktien der Gesellschaft zur Verfügung stellen zu 
können. Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte der 
Gesellschaft, insbesondere im Rahmen von langfristigen, auf den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg abstellenden Vergütungskomponenten, kann im Interesse 
der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen, da hierdurch sowohl die 
Identifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte mit dem Unternehmen als 
auch der Unternehmenswert als solcher maßgeblich gefördert werden. Die 
Verwendung existierender eigener Aktien anstelle der Ausnutzung eines 
bedingten Kapitals kann außerdem eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative 
darstellen und hat zudem den Vorteil, dass das Stimmrecht von Altaktionären 
nicht verwässert wird. 

(4) Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, eigene Aktien Dritten zum Erwerb 
anzubieten oder zu übertragen, die als strategische Partner der Gesellschaft oder 
ihrer Konzerngesellschaften einen erheblichen Beitrag zur Erreichung der 
unternehmerischen Ziele der Gesellschaft leisten. Die Gesellschaft soll dadurch 
die Möglichkeit haben, innovative Entgeltmodelle mit strategischen Partnern 
vereinbaren zu können (z.B. im Rahmen von Entwicklungskooperationen) und 
das Entgelt teils in Aktien zu zahlen, die erst bei Erreichen bestimmter Ziele (z.B. 
einem Ertrag der Entwicklung oder Erreichen eines bestimmten Aktienkurses) 
übertragen werden. 

(5) Sofern der Vorstand aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung 
Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgibt, kann es sinnvoll sein, die 
sich daraus ergebenden Rechte auf den Bezug von Aktien nicht durch eine 



Kapitalerhöhung, sondern ganz oder teilweise durch eigene Aktien zu bedienen. 
Deshalb wird eine entsprechende Verwendung der erworbenen eigenen Aktien 
unter Ausschluss des Bezugsrechts vorgesehen. Durch Verwendung eigener 
Aktien wird die Verwässerung der Anteile der Aktionäre, wie sie bei einem 
Einsatz des bedingten Kapitals eintreten würde, ausgeschlossen. Bei der 
Entscheidung darüber, ob eigene Aktien geliefert werden oder das bedingte 
Kapital ausgenutzt wird, wird der Vorstand die Interessen der Gesellschaft und 
der Aktionäre sorgfältig abwägen. Soweit eigene Aktien im Wege des Angebots 
an alle Aktionäre veräußert werden, soll die Möglichkeit bestehen, den Inhabern 
von Options- oder Wandelschuldverschreibungen Bezugsrechte auf Aktien der 
Gesellschaft in dem Umfang einzuräumen, in welchem sie nach Ausübung des 
Options- oder Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder 
Wandlungspflicht solche Bezugsrechte hätten. Der darin liegende Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre hat den Vorteil, dass der Options- oder 
Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen Options- oder 
Wandelschuldverschreibungen nicht gemäß den Options- und 
Wandelanleihebedingungen zum Zweck des Verwässerungsschutzes ermäßigt 
werden muss, so dass der Gesellschaft in diesem Fall bei Ausübung der Options- 
oder Wandlungsrechte oder bei Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten 
insgesamt mehr Mittel zufließen.  

(6) Nach dem Beschlussvorschlag soll die Gesellschaft ferner in der Lage sein, unter 
den Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die gemäß dieser 
Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts 
anders als über die Börse oder durch ein Angebot an die Aktionäre gegen 
Barzahlung zu veräußern. Damit soll es der Gesellschaft insbesondere 
ermöglicht werden, nach einem vorausgegangenen Aktienrückkauf kurzfristig 
Aktien der Gesellschaft auszugeben. Die vorgeschlagene Ermächtigung dient 
damit der Sicherung einer dauerhaften und angemessenen 
Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft. Voraussetzung ist, dass der 
Veräußerungspreis den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien der 
Gesellschaft mit gleicher Ausstattung bei der Veräußerung nicht wesentlich 
unterschreitet. Der Vorstand wird einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis 
nach den im Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen 
möglichst niedrig bemessen. Der auf die zu veräußernden Aktien entfallende 
anteilige Betrag des Grundkapitals darf insgesamt 20 Prozent des Grundkapitals 
nicht übersteigen. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerechnet, die 
während der Laufzeit dieser Ermächtigung anderweitig unter Ausschluss des 
Bezugsrechts in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 
4 AktG ausgegeben oder veräußert werden. Eine entsprechende Anrechnung 
erfolgt für Aktien, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung ausgegeben 
werden oder auszugeben sind zur Bedienung von Options- und 
Wandelschuldverschreibungen, die ihrerseits während der Laufzeit dieser 
Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in entsprechender 



Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG begeben wurden. Durch die 
Begrenzung der Zahl der zu veräußernden Aktien und die Verpflichtung zur 
Festlegung des Veräußerungspreises der eigenen Aktien nahe am Börsenkurs 
werden die Aktionäre vor einer Wertverwässerung ihrer Anteile angemessen 
geschützt. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die von der Gesellschaft zu 
erzielende Gegenleistung angemessen ist. 

(7) Weiterhin sollen die eigenen Aktien zur Durchführung einer sogenannten 
Aktiendividende (Scrip Dividend) verwendet werden können. Bei der 
Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien wird den Aktionären 
angeboten, ihren mit dem Gewinnverwendungsbeschluss der 
Hauptversammlung entstandenen Anspruch auf Auszahlung der Dividende an 
die Gesellschaft abzutreten, um im Gegenzug eigene Aktien zu beziehen. 

Der Vorstand soll ermächtigt sein, im Rahmen der Durchführung einer 
Aktiendividende das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, um die 
Aktiendividende zu optimalen Bedingungen durchführen zu können. Es kann je 
nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer 
Aktiendividende unter Verwendung eigener Aktien so auszugestalten, dass der 
Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung 
des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) eigene Aktien 
zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet und damit 
wirtschaftlich den Aktionären ein Bezugsrecht gewährt, jedoch das Bezugsrecht 
der Aktionäre auf neue Aktien rechtlich ausschließt. Ein solcher Ausschluss des 
Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Aktiendividende zu flexibleren 
Bedingungen. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die eigenen 
Aktien angeboten werden und überschießende Dividendenbeträge durch 
Barzahlung der Dividende abgegolten werden, erscheint ein 
Bezugsrechtsauschluss in diesem Fall als gerechtfertigt und angemessen. Die 
Verwendung eigener Aktien zur Durchführung einer Aktiendividende hat im 
Vergleich zu einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital für die Altaktionäre 
zudem den Vorteil, dass ihr Stimmrecht im Vergleich zu der Situation vor Erwerb 
der eigenen Aktien durch die Gesellschaft nicht verwässert wird. 

(8) Schließlich sollen eigene Aktien den Vorstandsmitgliedern der Gesellschaft als 
Vergütungsbestandteil übertragen werden können. Insoweit wird der Aufsichtsrat 
entsprechend ermächtigt. 

Durch die Gewährung von aktienbasierten Vergütungskomponenten an 
Vorstandsmitglieder wird die Bindung an die Gesellschaft erhöht, indem der 
Vorstand an einer nachhaltigen Wertsteigerung des Unternehmens partizipiert. 
Auf diese Weise können variable Vergütungsbestandteile geschaffen werden, 
die einen Anreiz zu einer langfristigen, auf Nachhaltigkeit angelegten 
Unternehmensführung setzen.  



Der Vorstand wird über die Ausübung der vorgeschlagenen Ermächtigung und die 
Verwendung erworbener eigener Aktien im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens 
entscheiden. Der Vorstand wird über jede Ausnutzung der Ermächtigung in der 
darauffolgenden Hauptversammlung berichten. 

 

München, den 25. Juni 2024   
   

Bernhard FrohwiƩer 
Vorstandsvorsitzender 

  

 


